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Norm

BAO §207 Abs2 idF 1998/I/009;

B-VG Art144 Abs3;

VerfGG 1953 §17a idF 1997/I/088;

VwGG §24 Abs3 idF 1997/I/088;

VwGG §47;
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Beachte

Besprechung in: AnwBl 9/1999, S 573 - S 580;

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Mag. Meinl und die Hofräte Dr. Steiner, Dr.

Fellner, Dr. HöBnger und Dr. Kail als Richter, im Beisein des Schriftführers Dr. Repa, über die Beschwerde des H in K,

vertreten durch Dr. Friedrich Krall, Rechtsanwalt in Kufstein, Pirmoserstraße 5, gegen den Bescheid der

Abgabenberufungskommission Wien vom 25. November 1997, MD-VfR - A 54/97, betreGend Haftung für

Dienstgeberabgabe und Kommunalsteuer, zu Recht erkannt:

Spruch

Der angefochtene Bescheid wird, soweit er Dienstgeberabgabe betriGt, wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von

Verfahrensvorschriften aufgehoben.

Die Stadt Wien hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von S 15.000,-- binnen zwei Wochen bei

sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung

Die Behandlung der vorliegenden Beschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofes vom 23. Februar

1998, B 182/98, abgelehnt; gleichzeitig wurde die Beschwerde dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung

abgetreten.
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Zu dem dem Beschwerdefall zugrunde liegenden Sachverhalt wird auf die Entscheidungsgründe des hg Erkenntnisses

vom 28. April 1999, Zl 98/13/0074, hingewiesen. Mit diesem Erkenntnis, auf das im Sinne des § 43 Abs 2 VwGG

verwiesen wird, hat der Verwaltungsgerichtshof den angefochtenen Bescheid insoweit, als darin über die Haftung des

Beschwerdeführers für Kommunalsteuer abgesprochen worden ist, wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von

Verfahrensvorschriften aufgehoben. Der Gerichtshof hat die Verletzung von Verfahrensvorschriften darin erblickt, dass

sich die belangte Behörde mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers, es seien im entscheidungsrelevanten Zeitraum

von der I. GmbH keine Zahlungen mehr geleistet worden, nicht in einem mängelfreien Verfahren auseinander gesetzt

hat. Dieser Vorwurf triGt die belangte Behörde auch insoweit, als sie im angefochtenen Bescheid über die Haftung des

Beschwerdeführers für Dienstgeberabgabe entschieden hat. Der angefochtene Bescheid war daher auch hinsichtlich

der Haftung für Dienstgeberabgabe wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften gemäß § 42

Abs 2 Z 3 lit c VwGG aufzuheben.

Die Kostenentscheidung stützt sich auf die §§ 47 G VwGG iVm der Verordnung BGBl Nr 416/1994. Dabei war dem

Beschwerdeführer neben dem Ersatz des Schriftsatzaufwandes auch der Ersatz der Gebühr nach § 24 Abs 3 VwGG

zuzusprechen. Nach dieser Gesetzesstelle ist unter anderem für Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof eine

Gebühr in Höhe von S 2.500,-- zu entrichten. Die Gebührenschuld nach § 24 Abs 3 VwGG entsteht dabei mit der

Überreichung der Beschwerde. Unter Überreichung einer Eingabe ist das Einlangen derselben bei der Behörde zu

verstehen (vgl Fellner, Stempel- und Rechtsgebühren, § 11 GebG, 2). Im Falle der Abtretung einer zunächst an den

Verfassungsgerichtshof gerichteten Beschwerde (so genannte Sukzessivbeschwerde) - die bei ihrer Überreichung an

den Verfassungsgerichtshof bereits einer Gebühr in Höhe von (gleichfalls) S 2.500,-- unterlegen ist - ist davon

auszugehen, dass es sich bei den Gebühren nach § 17a VfGG einerseits und nach § 24 Abs 3 VwGG andererseits um

jeweils verschiedene Abgabentatbestände handelt. (So diGerenziert auch der Gesetzgeber im § 207 Abs 2 BAO idF des

AbgÄG 1997, BGBl I 1998/9 zwischen Gebühren nach § 17a VfGG und Gebühren nach § 24 Abs 3 VwGG.) Mit dem

Einlangen der abgetretenen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ist der gebührenpLichtige Tatbestand im Sinne

d e s § 24 Abs 3 VwGG erfüllt (vgl im Ergebnis Fellner, Erhöhte Gebühr für Verfassungs- und

Verwaltungsgerichtshofbeschwerden, RdW 1997, 517 G, Müller, einige Änderungen im Verfahren vor dem

Verwaltungsgerichtshof AnwBl 1997, 880 G, derselbe, Neuerungen bei Gebühren und Kosten im Verfahren vor dem

Verwaltungsgerichtshof, in Thienel, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel (1999), 135; anderer AuGassung Arnold,

Gebühren bei Einbringung der Beschwerde und Aufwandersatz in Holoubek/Lang, Das verwaltungsgerichtliche

Verfahren in Steuersachen (1999), 197). Dabei kommt der Frage, ob es sich in den Fällen einer Sukzessivbeschwerde

um die Einbringung einer Beschwerde handelt (vgl den Beschluss VwSlg 11.815/A unter Berufung auf das Erkenntnis

eines verstärkten Senates VwSlg 9970/A), für die GebührenpLicht der Beschwerde nach § 24 Abs 3 VwGG keine

Bedeutung zu. Selbst wenn man der AuGassung wäre, dass es sich bei einer so genannten Sukzessivbeschwerde um

eine einzige handelt, könnte die Erfüllung des Tatbestandes nach § 24 Abs 3 VwGG nicht in Zweifel gezogen werden,

weil es dem Gesetzgeber nicht verwehrt ist, ein und denselben Sachverhalt zwei oder mehreren Abgaben zu

unterwerfen. Im Hinblick auf die Höhe der jeweiligen Gebühr von je S 2.500,-- kann auch von einer exzessiven

Besteuerung der Überreichung von Beschwerden an die Höchstgerichte keine Rede sein. Die vorliegende Beschwerde

unterlag somit der Gebühr von S 2.500,--, die dem Beschwerdeführer nach § 48 Abs 1 Z 1 VwGG in der geltenden

Fassung zu ersetzen war.

Wien, am 30. April 1999

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1999:1998160130.X00

Im RIS seit

29.01.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

https://www.jusline.at/entscheidung/58947
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/43
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_416_0/1994_416_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/gebg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/vfgg/paragraf/17a
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/207
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_9_1/1998_9_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/vfgg/paragraf/17a
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/48
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	TE Vwgh Erkenntnis 1999/4/30 98/16/0130
	JUSLINE Entscheidung


